
26-301-65: Malerarbeiten Kita Petrus
VO: VOB/A Vergabeart: Ex ante Veröffentlichung

Bekanntmachung
 

Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung Stadt Warstein
Kontaktstelle Zentrale Vergabestelle
Zu Händen Herr Miller
Postanschrift Dieplohstraße 1
Ort 59581 Warstein
Telefon +49 290281-532
E-Mail v.miller@warstein.de
URL https://warstein.de/

 

Art und Umfang der Leistung
Bei der kommenden beschränkten Ausschreibung in der 18ten oder 19ten Kalenderwoche 2026, handelt es sich um Tapezier- und
 Malerarbeiten an dem Anbau der Kita Petrus in Warstein.

Tapezierarbeiten (DIN 18366), Maler- und Lackierarbeiten (DIN 18363):
- RANDFRIES MIT ZELLSTOFF-VLIES HOCH VERDICHTET KLEBEN
- ZWISCHENANSTRICH, DISPERSIONSFARBE
- SCHLUSSANSTRICH, DISPERSIONSFARBE
- ZWISCHENANSTRICH, GK LOCHDECKE
- UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG GF-PLATTEN
- usw. 

Hinweis:
Da das Objekt während des laufenden Betriebs der im Bestandsbau befindlichen Kindertagesstätte gebaut wird, ist auf eine
 besondere Sicherheit im Bereich der Baustelle sowie der Zufahrt dorthin zu achten.

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Stadt Warstein
Postanschrift Dieplohstraße 1
Ort 59581 Warstein
Ergänzende / Abweichende Angaben
zum Haupterfüllungsort

Kita Petrus der Stadt Warstein.
Haspeler Ring 122 in 59581 Warstein.

Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe empfohlen, sich vor
Ort einen genauen Überblick über Art, Umfang und
Schwierigkeitsgrad der Arbeiten zu verschaffen.

Ansprechpartner: Herr Schmidt
Tel.: 02902 81-511
E-Mail: d.schmidt@warstein.de

Ausführungsfristen
Zeitraum der Leistungserbringung

Ausführungsbeginn: 19.06.2026

Ausführungsende: 14.07.2026

 

Zusätzliche Angaben
Die Materialanlieferung für den Baustellenbetrieb ist

in der Zeit von 07:00 bis 09:00 Uhr und von 13:00 bis

15:00 Uhr nicht möglich. In diesen Zeiträumen werden

die Kinder der Kindertagesstätte gebracht oder
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abgeholt.

Auf dem Grundstück sind begrenzte Lagermöglichkeiten

vorhanden. Der Lagerplatz ist durch den AN selbstständig nach Bedarf einzurichten (z.B. Aufstellen von Gitterelementen) und nach

Gebrauch wieder in den vorherigen Zustand herzurichten. Auf Grund der Lage des Baugeländes hat der Auftragnehmer selbst dafür

Sorge zu tragen, dass Arbeitsmittel und Baumaterial entsprechend sicher

verschlossen gelagert werden. Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung.

Bekanntmachungs-ID: CXPWYYHLA30
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